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 Merkblatt: Autokauf und -verkauf 
Der schön polierte Lack verdeckt oft unschöne Mängel. Und dass viele Käufer wenig bis 
gar nichts von Autos verstehen, nützen manche Händler schamlos aus. Beim Kauf eines 
Occasionsautos sollte man deshalb folgende Regeln beachten: 

 Überprüfen Sie den Wert des Fahrzeuges anhand der Eurotax-Liste. 
 Kaufen Sie kein Auto, bei dem die Motorfahrzeugkontrolle länger als acht Monate 

zurückliegt. 
 Bestehen Sie darauf, dass alle Abmachungen (Kontrollen, Reparaturen, Zubehör) im 

Kaufvertrag schriftlich festgehalten werden. 
 Kontrollieren Sie das Abgasdokument und das Serviceheft. Sind sie lückenlos ausgefüllt? 
 Sie können den Wagen von einer Markengarage oder einem technischen Zentrum des 

TCS überprüfen lassen (Fr. 135.- für Mitglieder, Fr. 220.- für Nichtmitglieder). 
 Gilt der Wagen als unfallfrei, dann lassen Sie dies im Kaufvertrag festhalten. Weigert sich 

der Verkäufer: Finger weg! 
 Falls Ihnen der Verkäufer beim Preis nicht entgegenkommt: Prüfen Sie Angebote der 

Konkurrenz. 
 Lassen Sie sich mit Hinweisen wie «Morgen ist der Wagen vielleicht verkauft» vom 

Autohändler nicht unter Zeitdruck setzen. 
 Bestehen Sie auf einer Probefahrt. 
 Verlangen Sie vom Händler eine Garantie für Mängel am Fahrzeug von mindestens einem 

Jahr. 
 Zahlen Sie wenn möglich erst nach Erhalt des Autos. 


